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Wohnraumschutzsatzung
Antrag der SPD-Fraktion vom 06.09.2022

Beratungsfolge Zuständigkeit Sitzungstermin

Jugendhilfeausschuss - Aus-
schuss für soziale Angele-
genheiten

Beschlussfassung 09.05.2023

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt, dem Rat eine Wohnraumschutzsatzung zum Beschluss 
vorzulegen, deren Ziel es ist, Leerstand von mehr als sechs Monaten künftig zu unter-
binden oder zu vermindern.

Finanzielle Auswirkungen:
Bei Erlass einer Wohnraumschutzsatzung sind je nach Umfang der Satzung weitere Per-
sonalstellen einzurichten. (Verwaltung gD plus Außendienst für Recherche und Zuarbeit 
mD)

Ggf. kann es bei Anwendung der Satzung zu Bußgelderträgen kommen.

Begründung:
Mit Ratsbeschluss vom 22.09.2022 wurde die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob eine 
Wohnraumschutzsatzung durch den Rat beschlossen werden kann und wie diese aus-
gestattet werden muss, mit dem Ziel, die zweckwidrige Nutzung von Wohnräumen zur 
Unterbringung von Monteur*innen bzw. Saisonarbeiter*innen, als Ferienwohnung bzw. –
haus oder den Leerstand von mehr als sechs Monaten zukünftig zu unterbinden oder zu 
vermindern (siehe Antrag der SPD-Fraktion vom 06.09.2022 – Anlage 1)

Das Wohnraumstärkungsgesetz WohnStG, welches das bisherige Wohnungsaufsichts-
gesetz ablöst, verstärkt die Möglichkeiten des Einschreitens der Gemeinden bei entspre-
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chenden Zweckentfremdungen. Durch das Gesetz wurde damit ein wirksames Instru-
mentarium geschaffen, um eine ordnungsgemäße Bereitstellung von Wohnraum dauer-
haft sicherstellen zu können. 
 
Unter Zweckentfremdungen sieht das WohnStG insbesondere: 

· die Verwendung oder Überlassung von Wohnraum zu mehr als 50 % der Ge-
samtwohnfläche für gewerbliche oder berufliche Zwecke, 

· die Nutzung von Wohnraum für mehr als 3 Monate, längstens 90 Tage, im Kalen-
derjahr für Zwecke der Kurzzeitvermietung (bei Wohnraum, den Studierende an-
gemietet haben, 180 Tage oder sechs Monate), 

· die Beseitigung von Wohnraum, 
· die bauliche Veränderung oder Umnutzung von Wohnraum, so dass dieser für 

Wohnzwecke nicht mehr geeignet ist oder 
· das Leerstehenlassen von Wohnraum über einen Zeitraum von länger als sechs 

Monaten vor. 
 
Ein Ziel des WohnStG ist es, Gemeinden in die Lage zu versetzen, stärker präventiv ge-
gen solche Missstände vorzugehen. Hierzu ist eine wesentliche Voraussetzung der Er-
lass einer eigenen Wohnraumschutzsatzung. Hierdurch kann vor Ort ein genormtes Ver-
fahren zu Sicherung und Nutzung bestehenden Wohnraums durchgeführt werden.  
 
Die Ermächtigungsgrundlage für den Erlass einer solchen kommunalen Wohnraum-
schutzsatzung ergibt sich aus § 12 Abs. 1 WohnStG. Der Absatz 2 sieht hierbei zwei 
mögliche Alternativen vor. Die 1. Alternative greift für Dormagen nicht, da hierfür neben 
einer besonders gefährdeten Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu ange-
messenen Bedingungen, Dormagen in einer Landesverordnung gegenständlich sein 
müsste. Derzeit befindet sich Dormagen jedoch nicht in der Mietschutzordnung NRW. 
Die 2. Alternative des § 12 Abs. 1 WohnStG sieht vor, dass Gebiete mit erhöhtem Woh-
nungsbedarf eine entsprechende Satzung erlassen können, welche mit einer Geltungs-
dauer von höchstens 5 Jahren bestimmt, dass Wohnraum nur mit Genehmigung der je-
weiligen Gemeinde überwiegend anderen als Wohnzwecken zugeführt werden darf. 
 
Für den Begriff des erhöhten Wohnungsbedarfs ist hierbei auf das Baugesetzbuch 
(BauGB) zurückzugreifen, wonach ein erhöhter Wohnbedarf vorliegt, wenn aus struktu-
rellen Gründen die Nachfrage an Wohnstätten das Angebot längerfristig deutlich über-
steigt.  
Momentan übersteigt die Nachfrage an Wohnstätten in Dormagen deutlich das vorhan-
dene Angebot. Neben den Erfahrungen vor Ort, gibt es diverse Quellen, die ebenfalls 
eine langjährige Unterversorgung von Wohnraum sehen und dies auch für die Zukunft 
prognostizieren. 
So ist Dormagen in der Anlage 1 zu § 1 der „Verordnung zur Bestimmung von Gebieten 
im Land Nordrhein-Westfalen mit einem angespannten Wohnungsmarkt nach § 201a 
Satz 1 des BauG (BaulandmobilisierungsVO NRW) vom 21.12.2022 aufgeführt.  
Ebenso wird Dormagen im „Gutachten zur sachlichen und räumlichen Differenzierung der 
Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen“ aus dem Jahr 2020 in allen vier Kategorien 
(Kostenniveau Mietwohnraum, Kostenniveau Eigentum, Bedarfsniveau Mietwohnraum 
und Bedarfsniveau Eigentum) jeweils in der höchsten Gebietskulisse eingestuft. 
Aber auch in der lokalen Presse wurde der Wohnungsbedarf in Dormagen thematisiert, 
wie z. B. in der NGZ am 16.09.2021: „Rhein-Kreis erwartet erhöhten Wohnungsbedarf 
bis 2040“ oder auf www.dormago.de, ebenfalls am 16.09.2021 „Im Rhein-Kreis werden 
mehr als 22.000 neue Wohnungen benötigt.“ 
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Der Erlass einer kommunalen Wohnraumschutzsatzung ist somit in Dormagen möglich.  
 
Das Land NRW hat mittlerweile zum WohnStG einen Leitfaden herausgegeben, in deren 
Anhang sich eine Mustersatzung befindet. In der Mustersatzung werden diverse Baustei-
ne genannt, die in einer eigenen Wohnraumschutzsatzung enthalten sein können. Eine 
vollständige Übernahme dieser Bausteine würde der Stadt Dormagen recht umfangrei-
che Möglichkeiten ermöglichen, gegen diverse Arten der Zweckentfremdung vorgehen zu 
können. Ein größerer Umfang an Möglichkeiten bedingt jedoch auch einen größeren 
Personalbedarf. Neben einer Vollzeitstelle, die bereits auf Grund der erweiterten Aufga-
benbereiche durch das WohnStG von Nöten ist, würden bei Erlass einer städtischen 
Wohnungsschutzsatzung sicherlich noch ein bis zwei weitere Vollzeitstellen (gD) inner-
halb der Wohnungsaufsicht für die Umsetzung benötigt werden. Hinzu kämen für die Re-
cherche und Zuarbeit noch ein bis zwei Außendienstmitarbeiter*innen (mD).   
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, in einem ersten Schritt nur eine „abgespeckte“ Sat-
zung zu erlassen, welche erst einmal nur den Tatbestand des Leerstands in den Fokus 
rückt. Für diesen Fall wird sich die Verwaltung bemühen, die hierdurch entstehende 
Mehrarbeit über die im Stellenplan 2023 für Aufgaben nach dem WohnStG beschlossene 
Vollzeitstelle aufzufangen.  
 
Bei einer weitergehenden Satzung, welche auch die Möglichkeiten eines Einschreitens 
bei Zweckentfremdungen beinhaltet, würde sich die Frage stellen, inwieweit eine solche 
Satzung gegen Zweckentfremdungen vorgehen kann, die bereits vor Erlass der Satzung 
bestanden haben oder ob hier ein gewisser Bestandsschutz gilt. In Städten, die bereits 
eigene Wohnraumschutzsatzungen erlassen haben, werden demnach nur Fälle verfolgt, 
die nach Erlass der Satzung entstanden sind.  
 
Um sich ein erstes Bild über die Möglichkeiten sowie die Aufwendungen einer solchen 
Satzung für Dormagen machen zu können, wurden Anfragen bei umliegenden Städten 
vorgenommen. 
 
So wurden u. a. die Städte Düsseldorf, Köln und Bonn kontaktiert. Als Ergebnis der Um-
frage bleibt festzuhalten, dass der Erlass einer solchen Satzung schon eine gewisse Sig-
nalwirkung hat, jedoch auch einen gewissen Mehraufwand an Arbeit sowie Personal be-
dingt. Im Anschluss befinden sich die Ergebnisse der einzelnen Anfragen bei den Städ-
ten Düsseldorf, Köln und Bonn. 
 
Düsseldorf hat eine Wohnraumschutzsatzung seit Oktober 2019. Es wird berichtet, dass 
sich durch die Satzung Erfolge gezeigt haben, diese jedoch eher als Signalwirkung die-
nen und auch nur in geringem Umfang. Teilweise haben sich Eigentümer nicht mehr um 
ihre Immobilien gekümmert und konnten dann im Nachgang zu Begehungen seitens der 
Stadt zu Renovierungsarbeiten bewegt werden, so dass leerstehende Wohnungen wie-
der bewohnbar gemacht wurden und somit auch dem Wohnungsmarkt zur Verfügung 
gestellt worden sind. Gleichzeitig bestätigt die Stadt Düsseldorf, dass die Umsetzung ei-
ner solchen Satzung einen nicht zu unterschätzenden Aufwand bedeutet. Fälle sind häu-
fig sehr komplex und ziehen sich oft über Monate. Auch ist jeder Fall ein Einzelfall und 
muss somit individuell beurteilt werden. 
Die Stadt Düsseldorf hält im Rahmen der Umsetzung der Wohnraumschutzsatzung ins-
gesamt 14 Stellen, davon 3 im Außendienst als Ermittlungskräfte, vor. 
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Auch die Stadt Köln hat eine Wohnraumschutzsatzung. Diese wurde erstmals 2014 er-
lassen und 2021 letztmalig angepasst. Ausgangspunkt waren ursprünglich Hinweise auf 
Leerstände innerhalb der Stadt. Mittlerweile liegt der Schwerpunkt in Köln jedoch auf der 
Kurzzeitvermietung.  
Die Stadt Köln kann bestätigen, dass durch die Satzung etwas bewirkt wurde. Unter an-
derem zeigt sich auch hier die Signalwirkung, dass z. B. Zweckentfremdungen in Köln 
verboten sind. Die Stadt Köln erkennt aber einen Bestandsschutz für Zweckentfremdun-
gen, die bereits vor 2014 und somit vor Erlass der Satzung bestanden haben, an. 
In Köln gibt es im Zusammenhang mit der Umsetzung der Wohnraumschutzsatzung ins-
gesamt 22 Stellen inkl. 5 Außendienststellen. 
 
Bonn hat bereits 2013 eine Wohnraumschutzsatzung erlassen. Auch hier ist die Satzung 
sowie die damit verbundene Arbeit mehr als ein Signal. Auch in Bonn sind die Hauptau-
genmerke auf den Themen Leerstand sowie der Kurzzeitvermietung. Durch die Registrie-
rungspflicht bei Kurzzeitvermietungen kann nun seitens der Stadt etwas genauer hinge-
schaut werden. 
Für die Wohnungsaufsicht existieren insgesamt 13 Stellen sowie zusätzlich noch ein Er-
mittlungsteam von 6 Personen. 
 
In Dormagen wurde im Rahmen des Stellenplans 2023 für die Umsetzung des Wohn-
raumstärkungsgesetz, welches am 01.07.2021 das bisherige Wohnungsaufsichtsgesetz 
(WAG NRW) abgelöst hat, eine Vollzeitstelle A10 gD neu aufgenommen. Diese ergibt 
sich aus den höheren Befugnissen und weitergehenden Aufgaben, die sich durch das 
neue Gesetz ergeben. 
Im Gegenzug wird eine bisher unbesetzte Hausmeisterhilfskraft-Stelle mit einem kw-
Vermerk versehen. 
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